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Übersicht

¸ Einleitung/Problemstellung/Trockenbau

¸ Bauaufsichtliche Grundlagen/Technisches 
Regelwerk

¸ Europäische Ansätze und Zuordnungen

¸ Anforderungen im Trockenbau

¸ Umsetzung in Bauwerken
- Rettungswege

- Installationsführungen

- Feuerschutz- und Rauchschutzabschlüsse 

¸ Bestandsprobleme

¸ Konsequenzen



Trockenbau-Probleme

a) Anschluss 
Trennwände an U-
Decke

b) Verglasungen

c) U-Decken

d) Trennwände auf 
Doppelböden

e) Durchführungen 
gemäß MLAR

f) Führung v. Leitungen

g) Wechsel Hohlraum-
auf Doppelboden

h) Wände unter U-
Decken

i) Türen in Wänden



Problemstellung

¸ Neue technische Baubestimmungen

¸ Europa verbreitet Unsicherheiten

¸ Neue Baustoff- und Bauteilklassen

¸ Beteiligte mit unterschiedlichem Wissen

¸ Bauregelliste weitgehend unbekannt

¸ Die Regeln sind z. T. interpretierbar

¸ Unveränderte Schutzziele nach MBO

¸ Abweichungen



Bauordnungsrecht in Deutschland

¸ Rechtsverordnung

- MBO §§ 3, 14 Grundsatzanforderungen

- materielles Recht

¸ Technische Baubestimmungen

- z. B. MLAR, DIN 4102-4IndBauRi

- Abweichen nach § 3 MBO, keine förmliche 

Entscheidung der Bauaufsicht (BA)

¸ Verwaltungsvorschrift

- Empfehlung in den Erläuterungen für die Länder

- Grundlage für Anforderungen und Erleichterungen

- Abweichungen § 67, förmliche Entscheidung BA



Musterbauordnung (BayBO)

¸ §§ 3 und 14 (15) Grundsatzanforderungen

¸ §§ 17(19) ï25(27) Bauprodukte/Bauarten

- Nachweisverfahren u. a. Übereinstimmungsnachw.

¸ §§ 26(28) ï46(44) Materielle Anforderungen

¸ §§ 52(55) ï56(58) Beteiligte

¸ §§ 57(59) ï77(88) Behörden/Verfahren

- u. a. Abweichungen § 67 (Art. 70) 

¸ Es fehlt der alte Bestandsparagraph (§ 86) 

bzw. Art. 60 BayBO 



Brandschutzschutzziele Komponenten (MBO 2002)

¸ ausreichend lang standsicher 

(Tragkonstruktionen)

¸ ausreichend lang widerstandsfähig gegen 

Brandausbreitung (BA) (Wände/Decken)

¸ ausreichend lang benutzbar - standsichere 

und raumabschließende Bauteile, Rauch, 

Länge - (Rettungsweg)

¸ Brandausbreitung ausreichend lang nicht zu 

befürchten, bzw. Vorkehrungen 

(Installationen)



Bauregelliste A Bauregelliste B Liste C

Teil 1 Teil 2 Teil 3 Teil 1 Teil 2

Geregelte 
Baupro-
dukte

-Technische 
Regeln

-Verweis auf 
Anlagen

-Ü-Nachweis

-Abweichungen

Nicht 
geregelte 
Bauprodukte

-Verwendbarkeits-
nachweise

-Prüfverfahren

-Ü-Nachweis

Nicht 
geregelte 
Bauarten

-Verwendbarkeits-
nachweise

-Prüfverfahren

-Ü-Nachweis

Geregelte 
Bauprodukte
und Bausätze

-Produktnormen     
nach BPR

-EOTA 
(Zulassungen) nach 
Leitlinien
-EOTA ohne 
Leitlinien
-Erforderliche 
Stufen und Klassen

Bauprodukte

Zusätzlich zu den 
CE-Zeichen sind 
nationale 
Anforderungen 
nach § 5 Abs. 1 
BauPG zu erfüllen, 
d.h. es sind  
zusätzliche 
nationale 
Verwendbarkeits-
nachweise 
erforderlich

Bauprodukte und 
Bauarten mit 
untergeordneter 
Bedeutung im 
bauordnungsrecht
-lichen Verfahren

Bauregelliste 2007



Verwendbarkeits- Anwendbarkeitsnachweise

¸ Geregelte Bauprodukte und Bauarten
- DIN 4102-4

- Europäische Produktnormen / CE - Produkte 

- CWFT ïListe

¸ Nichtgeregelte Bauprodukte und Bauarten
- Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung

- Allgemeines bauaufsichtliches Prüfzeugnis

- Zustimmung im Einzelfall

- ETA - europäische Zulassung

¸ Nicht geregelte BP/BA ohne Klassifizierung
- Nachweis der Eignung MBO § 3(3) 

- Brandschutzkonzept

- Antrag auf Befreiung v. Anforderungen



Übereinstimmungsnachweise

¸ Geregelte, nicht geregelte BP  ƷÜ/CE Hersteller

¸ BP/BA Liste C                            Ʒkeine Ü-Nachweise

¸ Geregelte BA ,DIN 4102-4         Ʒkein Ü-Nachweis

¸ Nicht geregelte BA ƷÜ-Erklärung des 

Unternehmers

¸ Feuerschutzabschlüsse            ƷÜ des Herstellers +             

Ü-Erklärung des       

Unternehmers

¸ Nicht wesentliche Abweichungen MBO §22(1)

- Verantwortung Hersteller/Unternehmer

- Absicherung Prüfstellen (P), Zertifizierstellen, DIBt 



Abweichungen

¸ Abw. von materiellen Anforderungen MBO

¸ Abweichen von Schutzzielen

¸ Wesentliche Abw. von BP/BA

¸ Nicht wesentliche Abw. von BP/BA

¸ Abweichungen von technischen 

Baubestimmungen, z. B. 

- DIN 4102-4

- MLAR



Nachweisverfahren bei Abweichungen

¸ Änderung/Ergänzung Zulassung
- häufig vorkommende Abweichungen

- vereinfachtes Verfahren DIBt

- kurzfristig/kostengünstig

¸ Zustimmung im Einzelfall
- Besondere bauliche Randbedingungen

- Abweichungen mit Kompensationsmaßnahmen

- Objektbezogene Kombination von Bauteilen

- Ausführungsmängel mit Nachbesserungen

¸ Nicht wesentliche Abweichung
- Verantwortung Hersteller/Unternehmer (s. Ü-Nachweis)

¸ Nicht klassifizierbare Abweichung 
- Brandschutzkonzept, Befreiung



Abgeknickte Unterdecke



I-Kanal mit Führung um Unterzug



Europäische Normung



Europäische Klassifizierungen

¸ Anpassung an alle europäischen Klassen

- wesentlich größere Anzahl von Klassen

- teilweise völlig neue Begriffe

- Zuordnung zu bauaufsichtlichen Anforderungen

¸ Baustoffklassifizierungen  DIN EN 13501-1

- ähnlich wie die nationalen Klassen

- zusätzliche Kriterien

¸ Bauteilklassifizierungen    DIN EN 13501-2

- neue Leistungsbezeichnungen

- Komplexere Bezeichnungen



Zuordnung Baustoffklassen (BRL)

Bauaufsichtliche

Benennung

Europäische 

Klasse nach

DIN EN 13501-1

Klasse nach 

DIN 4102-1

Nichtbrennbar A1 A1

A2 ïs1 d0 A2

Schwerentflammbar B, C ïs1 d0 B1

B, C ïs3 d0

B, C ïs1 d2

B, C ïs3 d2

Normalentflammbar
D ïs3 d0

E
B2

D ïs3 d2

E ïd2

Leichtentflammbar F B3



Zuordnung Bauteilklassen (BRL)

Bauauf-

sichtliche 

Anforderung

Trag. 

Bau-

teile

Tragende, 

raumabsch 

Bauteile

LTW Unterdecke 

(selbst-

tragend)

I ïKanäle 

[Lüftungs-

leitung]

feuer-

hemmend (fh)

R 30 REI 30 EI 30 EI 30 (a ź b)EI 30 (ho i ź o) 

[S]

hochfeuer-

hemmend 

(hfh)

R 60 REI 60 EI 60 EI 60 (a ź b)EI 60 (ho i ź o) 

[S]

feuer-

beständig (fb)

R 90 REI 90 EI 60 EI 90 (a ź b)EI 90 (ho i ź o) 

[S]

Brandwand REIM 90 EIM 

90



Nationale bauaufsichtliche Vorgaben

¸ Einführungen der europäischen Klassen

- Bauregellisten (BRL) A Teil 1, B Teile 1 u. 2

- Listen der Technischen Baubestimmungen,         

Teile 2 und 3

¸ Nachweisverfahren

- nationale Verwendbarkeitsnachweise (abZ usw.)

- europäische Verwendbarkeitsnachweise, 

Produktnormen, ETA, Eurocode, CWFT-Liste

- Übereinstimmungsnachweise ïÜ-Zeichen,           

CE-Zeichen, Übereinstimmungserklärung



Darstellung der Problematik

¸ konkurrierende Nachweise

- national / europäisch

- DIN-Klassen / EN-Klassen

¸ Was ist wann zulässig ?

¸ Unsicherheit bei den Beteiligten

- Hersteller, Ausführende, Planer

- ĂBewerterñ (SV), Bauaufsicht, Juristen

¸ Welche wirtschaftlichen Folgen?

¸ formale Bedenkenträger



Lösungsansätze (1)

¸ Bauprodukte
- CE - BRL B Teil 1

- CE+Ü - BRL B Teil 2

¸ DIN 4102-4 Bauteile
- Anpassung der Produktnormen (Sommer)

- Pflicht der Hersteller, ansonsten Wegfall

¸ Nationale Bauteile und ETA
- CE auf der Basis ETAG 003 oder ETAG 018

- abZ Verglasungen, Abschottungen und Dübel, 
Brandschutzprodukte

- abP Trennwände

- Wahlmöglichkeit durch Hersteller



Kennzeichnung Gipskartonplatten

Eigenschaften:

Brandverhalten A2-s1, d0

Feuerwiderstand ???

Wärmeleitfähigkeit

usw.



Verglasung bzw. Trennwände

abZ bzw. abP wie bisher

oder

CE auf Basis ETAG 003

oder

ggf. Produktnorm Glas bzw. 

Produktnorm Platten 

oder ETA Brandschutz-

platten



Lösungsansätze 2

¸ Nationale Bauteile und euro. Produktnorm

- Unterdecken (DIN EN 13946)

- Feuerschutzabschlüsse ïNormen in der Entwicklung

- Verglasungen ïNormen in der Entwicklung

- Rauchabzüge (DIN EN 12101-é)

¸ Bauteile ohne euro. Brandschutznachweise 

- Funktionserhalt nat. abP

- Lüftungsleitungen nat. abP

- Kabelbandagen nat. abZ 

¸ Bauteile und Eurocodes



Unterdeckentypen

Unterdecke zur 

Verbesserung der

Feuerwiderstandsdauer

Unterdecke zur 

Kapselung der 

Brandlasten



Konsequenzen aus neuen Verfahren

¸ Alte Produkte neue Nachweise

¸ DIN 18180 DIN EN 520 + Restnorm

¸ DIN 18168 DIN EN 13964 + Restnorm

¸ Anpassung an bisherige Nachweise (P u. Z)

¸ Neue Nachweise ETA

- Basis ETAG 003

- Basis ETA-Brandschutzplatten (LTW, U-decken 

usw.)

¸ Bauarten Ü-Erklärung

¸ Bauprodukte und Bausätze CE-Zeichen?



Lüftungsleitung nach abP

Leitung nach abP

(BRL A Teil 3)

Klappen nach abZ

(BRL B Teil 2), da 

Brandschutz in den 

europ. Regeln nicht

berücksicht ist.



Kabelbandagen an Kabeltrassen

Nationale Zulassung mit Einschränkungen bzw. auch Problemen bei der 

Umsetzung in Rettungswegen

Als europäischer Nachweis schwer vorstellbar 



Bauaufsichtliche Anforderungen Trockenbau

¸ nationale Schutzziele bleiben

- Raumabschluss Brandausbreitung vorbeugen

- Rettungswege ausreichend lange Nutzung

- Abschottungen s. o.

¸ Brandschutzkonzepte auf der Basis dieser 

Schutzziele

¸ Berücksichtigung der MLAR bei 

Rettungswegen 

¸ Koordination der Gewerke

¸ Qualität, Marktaufsicht



Bewertung im Bauwerk

¸ Tragkonstruktionen mit Bekleidungen
- Reserven durch das Bauwerk 

¸ Rettungswege, Ausbaukomponenten 
- Unterdecken, Systemböden

- Trennwände und Durchführungen

- Abschlüsse zu Räumen und zum Treppenraum

- Unterteilung durch Rauchschutzabschlüsse

- Integration von Verglasungen

¸ Installationen, Führung und Befestigung
- Unterdecken, Trennwände

- in Schächten und Kanälen

- Führung in Rettungswegen mit Einschränkungen



Stützen und Geschossdecken

Mehrgeschossige 

Bibliothek

Kappendecken

Gussstützen

Elt-Installation



Notwendiger Flur im Brandfall



Komponenten in Rettungswegen

¸ F30-Tunnel

- Decke (U-Decke)

- Trennwände

- Doppelboden

¸ Türen

- Räume / Rauchabschnitte / BA / Treppenräume

¸ Verglasungen

- Oberlichtbänder

- Oberlicht und Seitenverglasung von Türen

¸ Abschottungen

- Kabel / Rohre / Lüftung



Notwendiger Flur in einer  Nutzeinheit (NE)

Begrenzung durch F 30- Bauteile

Türen zu Räumen ïdichtschl.

Weiterleitung über Flur möglich

Bei unterschiedlichen NE 

Weiterleitung unterbinden durch

Abschottung im Decken- und

Bodenbereich



Tür zum notwendigen Flur 



Flurtrennwände

G 30 G 30 G 30

Wand F30 Wand F30T 0

Wand F30 Wand F30

G 30

F 30 F 30T 0

Nachweis Verglasungen?

Oberlichter, Seitenteile

nicht zulassungskonform

nicht wesentliche Abweichung?



Nachrüstung von Feuerschutzabschlüssen



Verglasung

abZ wie bisher

oder

CE auf Basis ETAG 003

oder

ggf. Produktnorm Glas



MLAR Geltungsbereich

Å Leitungsanlagen in Rettungswegen

Å die Führung von Leitungen durch bestimmte 
Wände und Decken

- Einzelleitungen

- Vorkehrungen (Abschottungen)

Å den Funktionserhalt von elektrischen 
Leitungsanlagen im Brandfall



Schottrandbedingungen



Vorschott in einer Wandkonstruktion



brennbares

Rohr

nicht brennbares

Rohr

Mörtel, MF, DSB

Kabeltrasse

R 30 ïMans.

Tür To

Mörtel, MF, DSB

Installationen in Flurtrennwänden nach MLAR



Fehler Betrieb und Nutzung

Fehlerhafte Ausführung 

der Brandschutzdecke



Installationen im Schacht und Abschlüsse

Durchgehender Schacht

Schacht und Tür in

Feuerwiderstandsdauer

wie die Decken

Normale Türen?



Kabelbandagen an Kabeltrassen

Kompensation durch Bandagen mit DSB, um das Brandausbreitungsrisiko

zu reduzieren.



Befestigung von Installationen

Befestigung im Bestand

Befestigung über 

Unterdecken

Befestigung vor 

Abschottungen



Schlussfolgerungen

¸ Neue Bestimmungen Baustoffe u. Bauteile

¸ Umsetzung im bauaufsichtlichen Verfahren

¸ Pragmatismus ist gefragt                            

und nicht die ĂProduktenbrilleñ

¸ Verantwortungsbewusstsein ist erforderlich, 

Voraussetzung ist Wissen

¸ Brandschutzkonzepte nur im Detail 

anpassen (MLAR usw.)



Bauen im Bestand

¸ Grundlagen im Gesetz

- MBO mit Schutzzielen

- Abweichungen

- GG Art. 14 Bestandsschutz

- Voraussetzungen

- Nachweis durch Bauherrn

-Anforderung nur bei Ăkonkreter Gefahrñ

¸ MHHR und Bestand

¸ Baurecht und Verkehrssicherung

¸ Maßnahmen im Bestand



MHHR und Bestand

¸ MHHR keine Angaben, daher wie MBO

¸ Erläuterungen FK Bauaufsicht, Fassung 

April 2008

¸ Abschnitt C Bestandsschutz

- MHHR Errichtung neuer Hochhäuser

- Unterteilung in verschiedene Maßnahmen

- grundsätzlich keine Anpassungspflicht, keine 

Nachrüstungsverpflichtung, Bestandsschutz



Maßnahmen

¸ Bauliche Änderungen, Umnutzungen 

- Genehmigungsfrage Sonderbau § 51 + MHHR

¸ Modernisierung ohne sicherheitstechnische 

Relevanz

- i. d. R kein Anpassungsverlagen

¸ Modernisierung mit sicherheitstechnischer 

Relevanz bzw. Mängel im Bestand

- Anpassungsverlagen

¸ Gebot der Verhältnismäßigkeit

¸ Denkmalschutz



Rettungsweg in Jugendherberge

Rettungswegbreite?

Im Bestand nicht veränderbar

Bauliche, anlagentechnische

und betriebliche 

Kompensationen



Bestandsbewertung

Offene Einführung 

über Digestorien

keine Abtrennung

In Geschossdecken

Installationsführung

In den Fluren

keine Abschottung

zum Flur



Bestandsbewertung

Risiken

- Brandausbreitung über Installationsschächte in 
alle Geschosse aufgrund der fehlenden 
Abschottungen

- unzulässige Rauchabschnittslängen in den 
Rettungswegen

- nicht ordnungsgemäße Trennung zwischen den 
Installationsschachten und den Rettungswegen 
(Zwischendeckenbereich)

- Unterdeckenkonstruktion (ohne 
brandschutztechnische Anforderungen) in den 
Rettungswegen



Sanierungskonzept

¸ Sanierungsphase 1 (Sofortmaßnahmen)

- BMA mit akustischer Warnung

¸ Sanierungsphase 2 (mittelfristige Maßnahmen)

- Baumaßnahmen über HU-Bau 

¸ Sanierungsphase 3 (längerfristige Maßnahmen)

- Baumaßnahmen über HU-Bau 



Sanierung der Unterdeckenkonstruktion

Flur

Schacht

Zwischendeckenbereich




